
Hilfe und 
Unterstützung in der 
Schwangerschaft 



2

Bundesstiftung 
Mutter und Kind

Eine Schwangerschaft bedeutet eine tiefgreifende Veränderung 
im Leben der Frau und werdenden Mutter. Wenn dann die eige-
ne Lebenssituation von finanzieller Not oder noch anderen Pro-
blemen geprägt ist, besteht die Gefahr, dass sich die Schwangere 
der bevorstehenden Mutterschaft nicht gewachsen fühlt.

Seit 1984 hilft die Bundesstiftung „Mut­
ter und Kind – Schutz des ungeborenen 
Lebens“ schwangeren Frauen in Notlagen 
schnell und unbürokratisch durch ergän­
zende finanzielle Unterstützung in Ver­
bindung mit individueller Beratung. Ziel 
der Bundesstiftung ist es, der schwange­
ren Frau die Entscheidung für ein Leben 
mit dem Kind und somit die Fortsetzung 
ihrer Schwangerschaft zu erleichtern. 
Dafür stellt der Bund jährlich Mittel zur 
Verfügung, die den 16 zentralen Ein­
richtungen in den Bundesländern zur 
direkten Vergabe an Schwangere in einer 
prekären Notlage zugewiesen werden.

Wofür gibt es finanzielle 
Unterstützung?

•	 Für Aufwendungen, die im Zu­
sammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt oder Erziehung und 
Pflege des Kleinkindes entstehen, 

wie Schwangerschaftsbekleidung, 
Erstausstattung des Kindes, Weiter­
führung des Haushalts, Betreuung 
des Kleinkindes (zum Beispiel um 
eine Ausbildung beenden zu können), 
Einrichtung der Wohnung

•	 Höhe und Dauer richten sich grund­
sätzlich nach der individuellen finan­
ziellen Notlage der werdenden Mutter.

Was sind 
die Voraussetzungen?

•	 Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt in Deutschland

•	 Schwangerschaftsattest, zum Beispiel 
Mutterpass

•	 Finanzielle Notlage, in der der Bedarf 
für Schwangerschaft, Geburt sowie 
Pflege und Erziehung des Kleinkindes 
nicht durch eigenes Einkommen oder 
anderweitige Unterstützungsleistun­
gen gedeckt werden kann

Bundesstiftung Mutter und Kind



Wo und wann ist der Antrag 
zu stellen?

•	 Der Antrag kann nur bei einer 
Schwangerschaftsberatungsstel­
le und muss noch während der 
Schwangerschaft gestellt werden.

•	 Die Antragstellung sollte frühzei­
tig, also möglichst zu Beginn der 
Schwangerschaft erfolgen.

•	 Im Rahmen der Antragstellung wird 
individuell und vertraulich beraten, 
auch zu möglichen Leistungsan­
sprüchen vor und nach der Geburt 
sowie zu anderen Hilfsangeboten 
im regionalen Umfeld.

Wie findet man Schwanger
schaftsberatungsstellen 
vor Ort?

•	 Beratungsstellen gibt es sowohl 
von öffentlichen Trägern (Städten, 
Gemeinden und Kirchen) als auch 
von privaten Trägern (Wohlfahrts­
verbänden). 

•	 Links zu Suchmaschinen mit Orts­
namen- oder Postleitzahlensuche 
finden sich auf der Internetseite der 
Bundesstiftung Mutter und Kind:  
www.bundesstiftung-mutter-und-
kind.de/bumuki/hilfen-beantragen/
antrag-stellen-wie-und-wo. 

Weiterführende 
Informationen

Unter www.bundesstiftung-mutter-
und-kind.de findet sich alles zur Arbeit 
der Bundesstiftung sowie viele wichtige 
Informationen rund um Schwangerschaft 
und Geburt.

Besonders wichtig ist:
Die finanziellen Stiftungshilfen dür­

fen nicht auf andere Sozialleistungen, 
wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II 

oder Sozialhilfe, angerechnet oder bei 
der Berechnung solcher Leistungen als 

Einkommen berücksichtigt werden.

Auf finanzielle Hilfen der Bundes­
stiftung besteht kein Rechtsanspruch, 

da es sich nur um eine ergänzende 
Unterstützung in einer besonderen 

Notlage handelt.
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http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de


Die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft umfassen die Vorsorge­
untersuchungen, ärztliche Betreuung und 
Hebammenhilfe, die Versorgung mit Arz­
nei-, Verband- sowie Heil- und Hilfsmit­
teln, die Entbindung, die häusliche Pflege, 
die Haushaltshilfe und das Mutterschafts­
geld. Über die bestehenden Ansprüche 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
informieren die Krankenkassen. 

Rechtsanspruch auf 
Schwangerschaftsberatung

•	 Jede Frau und jeder Mann hat einen 
Rechtsanspruch auf Beratung zu Fra­
gen rund um die Themen Schwanger­
schaft, Geburt und Familienplanung 
(§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz). 

Dazu können Sie sich an eine der über 
1.600 Schwangerschaftsberatungs-
stellen in Deutschland wenden. Die 
Beratung ist in der Regel kostenlos, 
auf Wunsch anonym und kann bei 
vielen Beratungsstellen auch telefo­
nisch oder online erfolgen.

•	 Die Beraterinnen und Berater unter­
stützen Sie dabei, praktische Hilfe­
stellungen in Anspruch zu nehmen. 
So informieren sie zum Beispiel über 
familienfördernde Leistungen, die 
Ihnen während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt zustehen, und 
über Ihre besonderen Rechte im 
Arbeitsleben. Auch bei der Woh­
nungssuche, Suche nach einem Aus­
bildungsplatz, der Kinderbetreuung 
oder notwendiger Unterstützung für 
behinderte Menschen und ihre Fami­
lien können Ihnen die Beraterinnen 
und Berater durch die Vermittlung an 

Welche Leistungen gibt 
es während und nach der 
Schwangerschaft?

Um den Start in das Familienleben zu erleichtern, gewähren 
gesetzliche Regelungen finanzielle Leistungen und weitere 
Angebote rund um die Geburt eines Kindes und darüber hinaus.
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die zuständige Stelle weiterhelfen. In 
schwierigen psychosozialen Kon-
fliktlagen suchen die Beraterinnen 
und Berater zusammen mit Ihnen 
vertrauensvoll nach geeigneten Lö­
sungen. Auf Ihren Wunsch kann das 
auch anonym erfolgen.

•	 Seit Inkrafttreten des Gesetzes zum 
Ausbau der Hilfen für Schwangere 
und zur Regelung der vertraulichen 
Geburt am 1. Mai 2014 beraten die 
Schwangerschaftsberatungsstellen 
zusätzlich zum Thema der vertrau-
lichen Geburt und organisieren bei 
Bedarf das anschließende Verfahren. 

•	 Im Zuge dessen wurde ein zentraler 
Notruf für Schwangere in psychoso­
zialen Konfliktlagen eingerichtet und 
damit ein niedrigschwelliger Zugang 
zur Beratung geschaffen. Er besteht 
aus dem kostenlosen Hilfetelefon 
„Schwangere in Not“, welches unter 
der Rufnummer 0800 40 40 020 er­
reichbar ist. Erfahrene Beraterinnen 
des Hilfetelefons bieten rund um die 
Uhr, an allen Tagen im Jahr vertrau­
lich und auf Wunsch anonym Hilfe 
und Unterstützung für Schwangere 
in Not sowie Menschen aus deren 
Umfeld – bei Bedarf auch barrierefrei 
sowie in 18 Fremdsprachen. Neben 
der telefonischen Kontaktaufnahme 
zum Hilfetelefon haben Sie über die 
Website www.hilfetelefon-schwan-
gere.de auch die Möglichkeit einer 
Onlineberatung über E-Mail oder 
Chat mit einer Beraterin.

Hilfetelefon Gewalt 
gegen Frauen

Wenn Frauen – auch während einer 
Schwangerschaft – von Gewalt betroffen 
oder bedroht sind, können sie, aber auch 
Menschen aus ihrem sozialen Umfeld so­
wie Fachkräfte an 365 Tagen im Jahr und 
rund um die Uhr unter der kostenlosen 
Beratungsnummer 116 016 kompetente 
Ansprechpartnerinnen erreichen, die 
bei allen Formen von Gewalt in Deutsch 
und 18 weiteren Sprachen vertraulich 
und anonym Rat und Hilfestellung geben. 
Unter www.hilfetelefon.de gibt es weitere 
Informationen und den Zugang zu einer 
gesicherten, anonymen und barriere­
freien Onlineberatung.
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http://www.hilfetelefon-schwangere.de
http://www.hilfetelefon-schwangere.de
http://www.hilfetelefon.de
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Mutterschutz

Werdende und stillende Mütter, die in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 
unterliegen ab Beginn der Schwanger­
schaft und während der Stillzeit nach 
der Geburt des Kindes dem sogenannten 
Mutterschutz. Dieser umfasst beispiels­
weise den besonderen Kündigungsschutz, 
spezielle Arbeitsschutzmaßnahmen, 
individuelle und generelle Beschäfti­
gungsverbote unter Weiterzahlung des 
Arbeitsentgelts, die Mutterschutzfristen 
(sechs Wochen vor und mindestens acht 
Wochen nach der Entbindung) und die 
Absicherung während der Mutterschutz­
fristen durch Mutterschaftsgeld und 
Arbeitgeberzuschuss.

Hebammenleistungen

Eine Hebamme steht nicht nur bei der 
Geburt und Nachversorgung, sondern 
auch unterstützend im Vorfeld zur Seite. 
Sie kann individuell und vertraulich bei 
Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt 
und Kinderpflege beraten. Daher sollte 
jede Schwangere frühzeitig Kontakt zu 
einer Hebamme ihres Vertrauens auf­
nehmen.

Frühe Hilfen

Eltern können ab der Schwangerschaft 
und mit Kindern bis drei Jahre Unterstüt­
zung durch die verschiedenen Angebote 
der Frühen Hilfen erhalten. Frühe Hilfen 
richten sich insbesondere an Familien, 
die das Gefühl haben, im Alltag mit Kind 
überfordert zu sein, und sich Unterstüt­
zung wünschen. Zum Beispiel begleiten 
Familienhebammen oder Familien-
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegen­
de junge Familien bei Fragen zur gesun­
den Entwicklung und Versorgung ihres 
Babys, es gibt Eltern-Kind-Treffs und 
offene Sprechstunden oder ehrenamt­
liche Familienpatinnen und -paten, die 
Familien im Alltag unterstützen und ent­
lasten. Die Angebote sind kostenfrei und 
einfach zu erhalten. Weitere Informatio­
nen zu den Angeboten der Frühen Hilfen 
inklusive einer Postleitzahlensuche gibt 
es unter www.elternsein.info.

Elternzeit und Elterngeld

•	 Bis zum dritten Geburtstag ihres Kin­
des haben Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu dessen Betreuung 
einen Anspruch auf bis zu drei Jahre 
Elternzeit. Diese muss aber spätestens 
sieben Wochen vor Beginn schriftlich 
beim Arbeitgeber angemeldet werden. 
Ein Teil der Elternzeit kann auch im 
Zeitraum zwischen dem dritten und 
dem achten Geburtstag genommen 

Welche Leistungen gibt es während und nach der Schwangerschaft?

http://www.elternsein.info
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werden. Während der Elternzeit gilt 
ein besonderer Kündigungsschutz. 
Nach dem Ende der Elternzeit besteht 
ein Anspruch darauf, an den früheren 
oder einen gleichwertigen Arbeits­
platz zurückzukehren.

•	 Elterngeld hilft dabei, die finanzielle 
Lebensgrundlage von Familien zu 
sichern. Mit dem Elterngeld, dem 
ElterngeldPlus und dem Partner-
schaftsbonus soll es Eltern ermög­
licht werden, sich nach der Geburt 
Zeit zu nehmen, das Kind zu erziehen 
und zu betreuen. 

•	 Das Elterngeld steht Eltern in den 
ersten 14 Monaten nach der Geburt 
zu. Es ersetzt das Einkommen vor der 
Geburt mit einer Ersatzrate von in der 
Regel 65 Prozent. Müttern und Vätern 
stehen gemeinsam zwölf Monatsbe­
träge zur Verfügung, die sie unterein­
ander aufteilen können. Wenn beide 
Eltern das Elterngeld nutzen und 
ihnen Erwerbseinkommen wegfällt, 
wird für zwei zusätzliche Monate 
(Partnermonate) Elterngeld gezahlt. 

•	 Das ElterngeldPlus richtet sich vor 
allem an Eltern, die früher in den 
Beruf zurückkehren möchten. Es 
berechnet sich wie das Elterngeld, ist 
aber höchstens halb so hoch wie das 
Elterngeld, das dem jeweiligen Eltern­
teil ohne Teilzeiteinkommen nach der 
Geburt zustünde. Mit dem Eltern­
geldPlus können die Eltern ihren 
Elterngeldbezug auf bis zu 28 Monate 
ausdehnen. 

•	 Der Partnerschaftsbonus ist ein 
Angebot für Eltern, die sich ihre 
familiären und beruflichen Aufga­
ben partnerschaftlich untereinander 
aufteilen möchten. Im Rahmen der 
Flexibilisierung des Partnerschafts­
bonus mit der Reform 2021 wurde es 
Eltern ermöglicht, zwei, drei oder vier 
zusätzliche Monate ElterngeldPlus zu 
erhalten, wenn sie in dieser Zeit paral­
lel zwischen 24 und 32 Wochenstun­
den (vorher 25 bis 30 Wochenstun­
den) arbeiten. Damit haben Eltern 
mehr zeitlichen Spielraum in Bezug 
auf Lage und Umfang ihrer Arbeits­
zeit erhalten, zum Beispiel ist eine 
Drei- oder Viertagewoche möglich. 
Gleichzeitig wurde es Eltern leichter 
gemacht, sich für den Partnerschafts­
bonus zu entscheiden. Eltern können 
somit insgesamt bis zu 32 Lebensmo­
nate ElterngeldPlus beziehen.

•	 Eltern, die vor der Geburt nicht 
gearbeitet haben, können für bis 
zu zwölf Monate das Mindesteltern
geld bekommen (www.bmfsfj.de/
bmfsfj/themen/familie/familienleis­
tungen/elterngeld). 

Welche Leistungen gibt es während und nach der Schwangerschaft?

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld
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Kindergeld

Kindergeld ist eine einkommensun­
abhängige finanzielle Unterstützung für 
alle Familien mit Kindern bis 18 Jahre 
und kann sofort nach der Geburt bei 
den Familienkassen der Bundesagentur 
für Arbeit oder der Familienkasse des 
öffentlichen Dienstes beantragt werden. 
Eltern mit Kindern in der Ausbildung 
oder arbeitslosen Kindern können bis zu 
deren 25. beziehungsweise 21. Lebensjahr 
Kindergeld beziehen.

Kinderzuschlag

Der Kinderzuschlag ist eine Leistung für 
Familien mit kleinen Einkommen.

Den Kinderzuschlag bekommen Eltern, 
die genug verdienen, um für sich selbst zu 
sorgen, das Einkommen aber nicht oder 
nur knapp für die gesamte Familie reicht. 
Wenn Kinderzuschlag bezogen wird, 
stehen auch Bildungs- und Teilhabeleis­
tungen zu. Außerdem kann ein Antrag 
auf die Befreiung von den Kita-Gebühren 
gestellt werden.

Der Kinderzuschlag muss schriftlich oder 
online bei den Familienkassen der Bun­
desagentur für Arbeit beantragt werden.

Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend hat eine 
Reihe von Informationen zum Kinder­
zuschlag veröffentlicht, um die Leistung 
vor allem bei der Zielgruppe der Fami­
lien mit kleinen Einkommen bekannter 
zu machen (www.kiz-digital.de; www.
bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/
familienleistungen/kinderzuschlag-
und-leistungen-fuer-bildung-und-teilha­
be-73906, familienportal.de/familienpor­
tal/familienleistungen/kinderzuschlag, 
con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start). 
Hier wird auch über die aktuelle Höhe des 
Kinderzuschlags informiert.

Publikationen zum Kinderzuschlag 
können auf der Seite des Bundesministe­
riums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend kostenlos bestellt oder herunter­
geladen werden (www.bmfsfj.de/bmfsfj/
service/publikationen, Stichwort: Kinder­
zuschlag).

Welche Leistungen gibt es während und nach der Schwangerschaft?

http://www.kiz-digital.de
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag-und-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe-73906
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kinderzuschlag
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/kinderzuschlag
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start
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Kinderbetreuung

Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen 
für Kinder und in der Kindertagespflege 
soll Eltern bei der Rückkehr ins Berufs­
leben sowie bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit helfen. Seit 
dem 1. August 2013 besteht ein Rechts­
anspruch auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. 
§ 24 SGB VIII ordnet die rechtlichen 
Zugangsvoraussetzungen chronologisch 
nach Altersstufen.

Mutter-/Vater-Kind- 
Maßnahmen und Kuren 
für Schwangere

Mütter und Väter haben die Möglichkeit, 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnah­
men in Anspruch zu nehmen. Diese sind 
besser bekannt als „Mutter-Kind-Kuren“ 
beziehungsweise „Vater-Kind-Kuren“.  
Es gibt aber auch Maßnahmen, die Mütter 
beziehungsweise Väter ohne ihre Kinder 
wahrnehmen können. Die Einrichtungen 
haben ganzheitliche Therapiekonzepte, 
die jeweils auf die entsprechenden Ziel­
gruppen abgestimmt sind. Auch schwan­
gere Mütter können Kuren zur Vorsorge 
oder Rehabilitation in einer vom Mütter-
genesungswerk (MGW) anerkannten 
und auf die Aufnahme von Schwangeren 
spezialisierten Einrichtungen wahrneh­
men. Diese Vorsorge- und Rehabilita­
tionsmaßnahmen sind Pflichtleistungen 
der gesetzlichen Krankenkassen und 
müssen dort auch beantragt werden. Not­
wendig ist eine ärztliche Verordnung. Da 
die Einrichtungen sehr unterschiedliche 
Schwerpunkte haben, empfiehlt sich die 
frühzeitige Kontaktaufnahme mit einer 
Beratungsstelle oder der zuständigen 
Krankenkasse. Deutschlandweit gibt es 
circa 1.000 Beratungsstellen, die von den 
Wohlfahrtsverbänden im MGW-Verbund 
betrieben werden. Informationen dazu 
sind auf der Website des MGW verfügbar: 
www.muettergenesungswerk.de.

Welche Leistungen gibt es während und nach der Schwangerschaft?

http://www.muettergenesungswerk.de


Weiterführende Informationen

Mehr Informationen zu diesen Themen 
sowie zu allen staatlichen Familienleis­
tungen, gesetzlichen Regelungen und 
Unterstützungsmöglichkeiten bietet das 
Familienportal des Bundesfamilienminis­
teriums: www.familienportal.de. 

Auf dem Familienportal finden Sie auch 
eine eigene Rubrik zum Thema „Schwan­
gerschaft und Geburt“ und dort prakti­
sche Checklisten rund um die Geburt: 
www.familienportal.de/checklisten. 

Welche Leistungen gibt es während und nach der Schwangerschaft?
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